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9 Anhang 

9.1 Berechnungen / Nachweise zum Kapitel 3 
 

9.1.1 Nachweis zur Berechnung des Oberbaus im Bereich Nordwest – Okrifteler 
Straße 
 
Ermittlung der bemessungsrelevanten Beanspruchung B nach Methode 1.2 der 
RStO 01 [FGSV (2001a)]: 
 
B = N x DTA(SV) x qBm x f1 x f2 x f3 x fz x 365 
N = Anzahl der Jahre des zugrundegelegten 

Nutzungszeitraums 
DTV(SV) = Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke 

des Schwerverkehrs  
DTA(SV) = Durchschnittliche Anzahl der täglichen 

Achsübergänge des Schwerverkehrs  
 
Achszahlfaktor fA = 3,1 
Lastkollektivquotient qBm = 0,18 
Fahrstreifenfaktor f1  = 0,5 
Fahrstreifenbreitenfaktor f2 = 1,1 
Steigungsfaktor f3 = 1,0 
Mittlerer jährlicher Zuwachsfaktor des Schwerverkehrs fz = 1,141 
 
DTA(SV) = DTV(SV) x fA 
(DTV für den Prognosehorizont 2015 wurde als Datensatz aus [HBVC (2004)] zur 
Verfügung gestellt) 
 
DTA(SV) = 2.698 Kfz/d x 3,1 Aü/Kfz = 8.364 Aü/d 
 
Der Nutzungszeitraum N ab 2015 wird mit 25 Jahren angenommen. 
 
B = 25 x 8.364 x 0,18 x 0,5 x 1,1 x 1,0 x 1,141 x 365 = 9.828.168 
 
Für den Berechnungsfall ergibt sich nach Tabelle 1 der RStO 01 die Bauklasse II. 
Da die Bemessungszahl im Grenzbereich zwischen Bauklasse I und II liegt, wird 
aufgrund des außergewöhnlich hohen LKW-Anteils von 35% und der Verein-
heitlichung der Gesamtstrecke die Bauklasse I gewählt. 
 
Der Oberbau wurde nach Tafel 1 wie folgt festgelegt: 
 
Asphaltdeckschicht 4 cm 
Asphaltbinderschicht 8 cm 
Asphalttragschicht 18 cm 
Frostschutzschicht 35 cm 
 65 cm 
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9.1.2 Nachweis zur Berechnung des Oberbaus im Bereich Nordwest – Airportring 
 
Ermittlung der bemessungsrelevanten Beanspruchung B nach Methode 1.2 der 
RStO 01 [FGSV (2001a)]: 
 
B = N x DTA(SV) x qBm x f1 x f2 x f3 x fz x 365 
N = Anzahl der Jahre des zugrundegelegten 

Nutzungszeitraums 
DTV(SV) = Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke 

des Schwerverkehrs 
DTA(SV) = Durchschnittliche Anzahl der täglichen 

Achsübergänge des Schwerverkehrs 
 
 
Bereich Airportring Richtung Terminal 1 und 2 
 
Achszahlfaktor fA = 3,1 
Lastkollektivquotient qBm = 0,18 
Fahrstreifenfaktor f1  = 0,5 
Fahrstreifenbreitenfaktor f2 = 1,1 
Steigungsfaktor f3 = 1,0 
Mittlerer jährlicher Zuwachsfaktor des Schwerverkehrs fz = 1,141 
 
DTA(SV) = DTV(SV) x fA 
(DTV für den Prognosehorizont 2015 wurde als Datensatz aus [HBVC (2004)] zur 
Verfügung gestellt) 
 
DTA(SV) = 3.164 Kfz/d x 3,1 Aü/Kfz = 9.809 Aü/d 
 
Der Nutzungszeitraum N ab 2015 wird mit 25 Jahren angenommen. 
 
B = 25 x 9.809 x 0,18 x 0,5 x 1,1 x 1,0 x 1,141 x 365 = 10.110.635 
 
 
Bereich Airportring Richtung Südwest, Tor 31 
 
Achszahlfaktor fA = 3,1 
Lastkollektivquotient qBm = 0,18 
Fahrstreifenfaktor f1  = 0,5 
Fahrstreifenbreitenfaktor f2 = 1,1 
Steigungsfaktor f3 = 1,14 
Mittlerer jährlicher Zuwachsfaktor des Schwerverkehrs fz = 1,141 
 
DTA(SV) = 3.011 Kfz/d x 3,1 Aü/Kfz = 9.334 Aü/d 
 
Der Nutzungszeitraum N ab 2015 wird mit 25 Jahren angenommen. 
 
B = 25 x 9.334 x 0,18 x 0,5 x 1,1 x 1,14 x 1,141 x 365 = 10.967.973 
 
Für beide Berechnungsfälle ergibt sich nach Tabelle 1 der RStO 01 die Bauklasse I. 
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Der Oberbau wurde nach Tafel 1 wie folgt festgelegt: 
 
Asphaltdeckschicht 4 cm 
Asphaltbinderschicht 8 cm 
Asphalttragschicht 18 cm 
Frostschutzschicht 35 cm 
 65 cm 
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9.1.3 Leistungsfähigkeitsabschätzungen nach Verfahren AKF 
 

 

Die Angaben zur Verkehrsbelastung im Planungsfall 2015 wurden als Datensätze aus der
mikroskopischen Verkehrsflussanalyse aus [ZIV(2004a)] zur Verfügung gestellt.   
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Die Angaben zur Verkehrsbelastung im Planungsfall 2015 wurden als Datensätze aus der
mikroskopischen Verkehrsflussanalyse aus [ZIV(2004a)] zur Verfügung gestellt.   
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Die Angaben zur Verkehrsbelastung im Planungsfall 2015 wurden als Datensätze aus der
mikroskopischen Verkehrsflussanalyse aus [ZIV(2004a)] zur Verfügung gestellt.   
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Die Angaben zur Verkehrsbelastung im Planungsfall 2015 wurden als Datensätze aus der
mikroskopischen Verkehrsflussanalyse aus [ZIV(2004a)] zur Verfügung gestellt.   
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Die Angaben zur Verkehrsbelastung im Planungsfall 2015 wurden als Datensätze aus der
mikroskopischen Verkehrsflussanalyse aus [ZIV(2004a)] zur Verfügung gestellt.   
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Die Angaben zur Verkehrsbelastung im Planungsfall 2015 wurden als Datensätze aus der
mikroskopischen Verkehrsflussanalyse aus [ZIV(2004a)] zur Verfügung gestellt.   
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Die Angaben zur Verkehrsbelastung im Planungsfall 2015 wurden als Datensätze aus der
mikroskopischen Verkehrsflussanalyse aus [ZIV(2004a)] zur Verfügung gestellt.   
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Die Angaben zur Verkehrsbelastung im Planungsfall 2015 wurden als Datensätze aus der
mikroskopischen Verkehrsflussanalyse aus [ZIV(2004a)] zur Verfügung gestellt.   
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Die Angaben zur Verkehrsbelastung im Planungsfall 2015 wurden als Datensätze aus der
mikroskopischen Verkehrsflussanalyse aus [ZIV(2004a)] zur Verfügung gestellt.   
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Die Angaben zur Verkehrsbelastung im Planungsfall 2015 wurden als Datensätze aus der
mikroskopischen Verkehrsflussanalyse aus [ZIV(2004a)] zur Verfügung gestellt.   
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Die Angaben zur Verkehrsbelastung im Planungsfall 2015 wurden als Datensätze aus der
mikroskopischen Verkehrsflussanalyse aus [ZIV(2004a)] zur Verfügung gestellt.   
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Die Angaben zur Verkehrsbelastung im Planungsfall 2015 wurden als Datensätze aus der
mikroskopischen Verkehrsflussanalyse aus [ZIV(2004a)] zur Verfügung gestellt.   
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9.1.4 Leistungsfähigkeitsabschätzungen nach KNOSIMO 
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 Die Angaben zur Verkehrsbelastung im Planungsfall 2015 wurden als Datensätze aus der

mikroskopischen Verkehrsflussanalyse aus [ZIV(2004a)] zur Verfügung gestellt.   
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9.1.5 Bemessung von Versickerungsanlagen 
 

 

 
 



Ausbau Flughafen Frankfurt Main 
Unterlagen zum Planfeststellungsverfahren 

 
Band B B2 Erläuterungsbericht Verkehrsanlagen 
Ersteller ARGE Verkehr (Lahmeyer International–Kocks Consult–Spiekermann) 
Stand 23.08.2004 

ARGE Verkehr 
Lahmeyer International – Kocks Consult – Spiekermann 

25

 



Ausbau Flughafen Frankfurt Main 
Unterlagen zum Planfeststellungsverfahren 

 
 
 
 

ARGE Verkehr 
Lahmeyer International – Kocks Consult – Spiekermann 

26 

 



Ausbau Flughafen Frankfurt Main 
Unterlagen zum Planfeststellungsverfahren 

 
Band B B2 Erläuterungsbericht Verkehrsanlagen 
Ersteller ARGE Verkehr (Lahmeyer International–Kocks Consult–Spiekermann) 
Stand 23.08.2004 

ARGE Verkehr 
Lahmeyer International – Kocks Consult – Spiekermann 

27

 



Ausbau Flughafen Frankfurt Main 
Unterlagen zum Planfeststellungsverfahren 

 
 
 
 

ARGE Verkehr 
Lahmeyer International – Kocks Consult – Spiekermann 

28 

 



Ausbau Flughafen Frankfurt Main 
Unterlagen zum Planfeststellungsverfahren 

 
Band B B2 Erläuterungsbericht Verkehrsanlagen 
Ersteller ARGE Verkehr (Lahmeyer International–Kocks Consult–Spiekermann) 
Stand 23.08.2004 

ARGE Verkehr 
Lahmeyer International – Kocks Consult – Spiekermann 

29

 



Ausbau Flughafen Frankfurt Main 
Unterlagen zum Planfeststellungsverfahren 

 
 
 
 

ARGE Verkehr 
Lahmeyer International – Kocks Consult – Spiekermann 

30 

 
 



Ausbau Flughafen Frankfurt Main 
Unterlagen zum Planfeststellungsverfahren 

 
Band B B2 Erläuterungsbericht Verkehrsanlagen 
Ersteller ARGE Verkehr (Lahmeyer International–Kocks Consult–Spiekermann) 
Stand 23.08.2004 

ARGE Verkehr 
Lahmeyer International – Kocks Consult – Spiekermann 

31

 

 



Ausbau Flughafen Frankfurt Main 
Unterlagen zum Planfeststellungsverfahren 

 
 
 
 

ARGE Verkehr 
Lahmeyer International – Kocks Consult – Spiekermann 

32 



Ausbau Flughafen Frankfurt Main 
Unterlagen zum Planfeststellungsverfahren 

 
Band B B2 Erläuterungsbericht Verkehrsanlagen 
Ersteller ARGE Verkehr (Lahmeyer International–Kocks Consult–Spiekermann) 
Stand 23.08.2004 

 

ARGE Verkehr 
Lahmeyer International – Kocks Consult – Spiekermann 

33

 



Ausbau Flughafen Frankfurt Main 
Unterlagen zum Planfeststellungsverfahren 

 

 
 
 
 
 34 

ARGE Verkehr 
Lahmeyer International – Kocks Consult – Spiekermann 

 



Ausbau Flughafen Frankfurt Main 
Unterlagen zum Planfeststellungsverfahren 

 
Band B B2 Erläuterungsbericht Verkehrsanlagen 
Ersteller ARGE Verkehr (Lahmeyer International–Kocks Consult–Spiekermann) 
Stand 23.08.2004 

 

ARGE Verkehr 
Lahmeyer International – Kocks Consult – Spiekermann 

35

 



Ausbau Flughafen Frankfurt Main 
Unterlagen zum Planfeststellungsverfahren 

 

 
 
 
 
 36 

ARGE Verkehr 
Lahmeyer International – Kocks Consult – Spiekermann 

 



Ausbau Flughafen Frankfurt Main 
Unterlagen zum Planfeststellungsverfahren 

 
Band B B2 Erläuterungsbericht Verkehrsanlagen 
Ersteller ARGE Verkehr (Lahmeyer International–Kocks Consult–Spiekermann) 
Stand 23.08.2004 

 

ARGE Verkehr 
Lahmeyer International – Kocks Consult – Spiekermann 

37

9.1.6 Lüftungsgutachten für den Tunnel unter der Landebahn Nordwest 
 
Ersteller: Lahmeyer International GmbH 
 Friedberger Straße 173 
 
 61118 Bad Vilbel 
 
Bearbeiter: Dipl.-Ing. H. Rottmann 
 
 

9.1.6.1 Vorbemerkungen 
 
Auf Anforderung des RP-Darmstadt beauftragte die Fraport AG am 15.07.2004 die 
ARGE VERKEHR, vertreten durch das Ingenieurbüro Lahmeyer International GmbH 
(LI), mit der Erstellung eines Lüftungsgutachtens zur Klärung der Anforderungen, die an 
die Planung eines Tunnels und an dessen lüftungstechnische Ausrüstung zu stellen 
sind. 
 
Das Lüftungsgutachten soll insbesondere die aktuellen Anforderungen berücksichtigen, 
die in der neuen RABT von 2003 [FGSV (2003)] gestellt werden sowie die technischen 
Erfahrungen und Kenntnisse von LI hinsichtlich der Tunnellüftung und der Tunnel-
entrauchung im Brandfall. 
 
 

9.1.6.2 Projektbeschreibung 
 
Vorgesehen ist gemäß den vorliegenden Bauwerksplänen ein Tunnel, der komplett in 
offener Bauweise und mit Rechteckquerschnitt zur Unterfahrung der geplanten Lande-
bahn NW am Flughafen Frankfurt Main zu bauen ist. 
 
Für den Tunnel wurde von der ARGE VERKEHR, vertreten durch das Ingenieurbüro 
Kocks Consult GmbH (KC), Koblenz eine 13 m breite Röhre mit zwei Fahrstreifen für 
den Gegenverkehr und einem mitgeführten Rad-/Gehweg geplant sowie eine 2,25 m 
breite Röhre als paralleler Fluchttunnel mit Querschlägen in Abständen von ca. 72 m, 
die mit Fluchttüren ausgestattet werden. 
 
Der geplante Tunnel zur Unterquerung der Landebahn Nordwest ist in den Lageplänen 
B 2.2.2-1 bis B2.2.2-2, dem Höhenplan B2.2.3-1 und den Bauwerksplänen B2.2.6-1 bis 
B2.2.6-3 dargestellt. Angaben zur Ausstattung des Tunnels sind dem Plan B2.2.8-1 zu 
entnehmen. 
 
 

9.1.6.2.1 Tunneldaten 
 
Die Tunnelröhre wird in Nord-Süd-Richtung mit 0,5% Gefälle und 577 m Länge errichtet. 
Der Abstand vom Nordportal zum nächsten Knotenpunkt K152/B43 beträgt ca. 920 m 
und die Entfernung vom dem Südportal zum nächsten Knotenpunkt K152/K823 beträgt 
ca. 520 m. Aufgrund dieser Abstände ist kein regelmäßiger Rückstau im Sinne von 
Tabelle 9.a der RABT [FGSV (2003)] zu erwarten. 
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9.1.6.2.2 Verkehrsdaten 

 
Das Verkehrsaufkommen wurde im Gutachten G 9.1 [ZIV (2004a)] und im Planteil B11 
[HBVC (2004)] wie folgt prognostiziert: 
 
Richtung Süd: 3.800 KFZ/Tag mit  35,1% SLV-Anteil, 
Richtung Nord: 3.800 KFZ/Tag mit  35,1% SLV-Anteil. 
 
Die signalisierte Höchstgeschwindigkeit beträgt 70 km/h. 
 
Die Durchfahrt mit Gefahrgut ist unbeschränkt zugelassen. 
 
 

9.1.6.2.3 Immissionsbelastung 
 
Da der Tunnel mit seinen Portalen in ausreichender Entfernung von der Gemeinde 
Kelsterbach und somit fernab von jeder Wohnbebauung liegt, sind dort keine kritischen 
Immissionsbelastungen aus dem Tunnel im Sinne der BImSch-VO zu erwarten. 
 
 

9.1.6.3 Wahl des Lüftungssystems 
 
Auf der Basis der RABT 2003 [FGSV (2003)] wurden verschiedene Lösungs-
möglichkeiten für die Tunnellüftung und Tunnelentrauchung im Brandfall untersucht, mit 
dem Ergebnis, dass hier nur eine Längslüftung mit Strahlventilatoren in Frage kommt, 
so dass sich die weitere Untersuchung auf die sicherheitstechnische Berechnung und 
Auslegung dieser Lösung beschränken kann. 
 
Andere Lüftungssysteme, z. B. mit Punktabsaugung in Tunnelmitte, oder mit Zuluft- und 
Abluftkanal über die ganze Tunnellänge, oder mit einzelnen, über die Tunnellänge 
verteilten Absaugstationen, sind hier entweder 
 
− nicht realisierbar, weil z. B. keine Abluftbauwerke im Bereich der Landebahn 

machbar sind, 
− oder aber strömungstechnisch nicht kontrollierbar, weil z. B. bei einer 

Mittenabsaugung in dem relativ kurzen Tunnel keine stabile Strömung machbar ist, 
− oder im Kosten/Nutzenverhältnis zu aufwendig, wenn z. B. große Absaugkanäle mit 

Klappen und Portallüftungszentralen für den Brandfall vorgesehen werden müssen, 
die in einem kurzen Tunnel, der ansonsten nur mit natürlicher Lüftung betrieben 
wird, keinen nennenswerten Sicherheitsgewinn bringen, zumal wenn ein 
Fluchtstollen mit vielen Fluchttüren vorhanden ist. 
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9.1.6.4 Auslegungsfälle 
 
Für den Gegenverkehrstunnel wurden folgende Betriebs- und Brandfälle untersucht. 
 
 

9.1.6.4.1 Regellüftungsbetrieb 
 
Auf Basis der neuen RABT von 2003 [FGSV (2003)] wurden Berechnungen zur 
Ermittlung der Frischluftmenge durchgeführt, die zur Verdünnung der von den 
Fahrzeugen im Tunnel emittierten CO-Abgase, des Reifenabriebes und der 
Dieselrauchpartikel auf ein gesundheitlich unbedenkliches und verkehrstechnisch 
sicheres Maß gemäß RABT, Tabelle 7  [FGSV (2003)] erforderlich ist. 
 
Die Berechnungen wurden sowohl für den ungehindert fließenden als auch für den 
stockenden Verkehr und Stau durchgeführt. Das Ergebnis ist aus dem beigefügten 
Berechnungsblatt wie folgt zu entnehmen. 
 
Im Regelbetriebsfall beträgt die erforderliche Luftmenge für den ungehindert fließenden 
Verkehr 2 m3/s, das entspricht einer Tunnelluftgeschwindigkeit von 0,03 m/s, die in 
einem kurzen Tunnel < 600 m Länge durch den natürlichen Luftaustausch, hervor-
gerufen durch Wind- und Fahrzeugeinflüsse, immer gegeben ist. 
 
Im Stau oder stockenden Verkehr beträgt die größte Luftmenge 6,3 m3/s, das entspricht 
einer Tunnelluftgeschwindigkeit von 0,1 m/s. Dieses gilt für den Vollstau auf einer der 
beiden Fahrspuren, während auf der Gegenfahrspur der Verkehr ungehindert weiter 
laufen kann, wodurch auch im Staufall eine ausreichende Selbstlüftung des Tunnels 
allein durch die Kolbenwirkung der auf einem Fahrstreifen bewegten Fahrzeuge 
gegeben ist und keine mechanische Lüftung benötigt wird. Dies gilt auch dann, wenn es 
in einem Gegenverkehrstunnel zu einer pendelnden Luftsäule kommt, in der sich die 
Fahrzeugabgase lokal konzentrieren können (sog. Clusterbildung), da bei kurzen 
Tunnels die ständig wechselnde Strömungsrichtung einen natürlichen Luftaustausch 
und Konzentrationsabbau über die Portale bewirkt. 
 
Für den Staufall und Brandfall werden Messgeräte zur Kontrolle und Überwachung der 
CO-Gase und der Lufttrübung vorgesehen, die in ca. 72 m Abständen im Tunnel verteilt 
werden (die kleinen Luftgeschwindigkeiten bedingen kurze Messabstände zur Erzielung 
kurzer Detektionszeiten). Dadurch können die Geräte auch einen Entstehungsbrand 
sehr früh erkennen, lokalisieren und sofort die Sperrung des Tunnels und die 
Aktivierung der Lüftungssteuerung auslösen. Sie dienen ansonsten der Überwachung 
der Schadstoffkonzentration im Tunnel und der automatischen Steuerung der Längs-
lüftung mit Strahlventilatoren bei ungeplanten Schwellwertüberschreitungen. 

 
Der geplante Gegenverkehrstunnel erhält außerdem einen parallelen Fluchttunnel, der 
im Regelbetrieb keine mechanische Lüftung benötigt. 
 
Der Fluchttunnel wird jedoch an den Portalen gegen unbefugten Zutritt von außen durch 
Gittertüren mit Panikschloss gesichert, um einerseits eine natürliche Lüftung zu 
ermöglichen und andererseits den unkontrollierten Aufenthalt von Personen zu 
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verhindern. Ebenso werden die T90-Fluchttüren, die aus dem Fahrzeugtunnel in den 
Fluchttunnel führen, durch Türkontakte und Melder überwacht. 
 
Da im Regelbetrieb des Fahrtunnels und Fluchttunnels keine mechanische Lüftung 
erforderlich ist, werden hierfür auch keine Energiekosten anfallen. 
 

9.1.6.4.2 Brandfalllüftung 
 
Gemäß neuer RABT von 2003 [FGSV (2003)] wird für einen Tunnel mit einer Lkw-
Fahrleistung von weniger als 4.000 Lkw*km/Röhre eine Brandstärke von 30 MW 
angenommen, die bei einem Tunnel mit Rechteckquerschnitt und 5 m Tunnelhöhe 
sowie 0,5% Gefälle eine Strömungsgeschwindigkeit von mindestens 1,96 m/s zur 
Tunnelentrauchung erfordert, um während eines Brandes den Rauch einseitig aus dem 
Tunnel zu blasen (sog. einseitiger Rauchabtrieb). 
 
Mit dieser Rahmenvorgabe ist jedoch keine Analyse des Brandgeschehens für 
abweichende Brandlasten und Verläufe möglich, vielmehr ist das Brandgeschehen 
darüber hinaus - insbesondere bei einem natürlich gelüfteten Tunnel - detaillierter zu 
untersuchen, weil bei einem solchen Tunnel zum Zeitpunkt eines möglichen 
Brandeintritts keine im voraus bestimmbare Luftströmung gegeben ist, die dem weiteren 
Brandgeschehen eine festgelegte Richtung geben könnte. 
 
Zur Klärung des Brandgeschehens wurden deshalb Berechnungen für unterschiedliche 
Brandlasten durchgeführt und zwar für einen PKW-Brand mit 5 MW und für einen 
großen LKW-Brand mit 30 MW Brandstärke.  Deren Ergebnis ist aus den beigefügten 
Berechnungsblättern wie folgt zu entnehmen. 
 
Pkw-Brand 
Bei einer eingesetzten Brennstoffmenge von 200 kg würde dieser Brand mit 5 MW 
Brandstärke etwa 12 Minuten dauern. 
 
Die Rauchgase würden sich dabei ungehindert mit etwa 1,22 m/s nach beiden 
Richtungen im Tunnel ausbreiten und schon nach etwa 40 m so weit abkühlen, dass sie 
aufgrund ihrer Dichtezunahme schwerer wären als die sie umgebende Tunnelluft, wo 
sie dann herabsinken und sich mit der Tunnelluft vermischen würden. Der Zeitpunkt der 
Abkühlung und Vermischung der Rauchgase mit der Tunnelluft wäre dabei nach etwa 
42 Sekunden erreicht und die Flüchtenden wären darauf angewiesen, sich aus eigener 
Initiative, und das möglichst früh und schnell, vom Brandort zu entfernen. 
 
Andererseits erfolgt die Rauchausbreitung so schnell, dass sich der Rauch in dieser 
Zeitspanne  bis über 40 m vom Brandort ausbreiten kann, ohne dass dafür eine andere, 
fremdinduzierte Grundströmung vorhanden sein müsste. Im Stadium eines Vollbrandes 
ist die Rauchausbreitungsgeschwindigkeit von etwa 1,22 m/s in diesem Tunnel damit 
etwa so hoch wie die Fluchtgeschwindigkeit von gebrechlichen und behinderten 
Personen (1 m/s). 
 
Bleibt die Rauchausbreitung ungestört (Bedingung dafür ist, dass keine Strahl-
ventilatoren eingeschaltet sind und dass keine externen Winddrücke anstehen), wären die 
Flüchtenden in ca. 40 m Abstand vom Brandort in Sicherheit. Der abkühlte Rauch würde 
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sich dort mit der zuströmenden Verbrennungsluft mischen und zum Brandort zurück-
strömen. 
Wird der Rauch jedoch einseitig im Tunnel abgetrieben, was bei einem kurzen Tunnel 
durch meteorologische Einflüsse immer zu erwarten ist, vergrößert sich der 
Gefährdungsbereich auf der Leeseite entsprechend der Geschwindigkeit der Grund-
strömung um etwa 1,0 bis 2,0 m/s, während er sich gleichzeitig auf der Luvseite bis auf 
etwa 10 m verkürzen kann. 
 
Da die Flüchtenden in der Frühphase eines Brandes jedoch die am Brandort 
vorhandene Ausbreitungsrichtung des Rauches innerhalb der ersten 30 Sekunden leicht 
selbst erkennen können, haben sie somit immer die Möglichkeit, sich rechtzeitig und 
schnell auf der Luvseite des Brandherdes aus dem Ausbreitungsbereich des Rauches 
zu entfernen. 
 
Hingegen muss ihnen und allen anderen Flüchtenden, die aus später eintreffenden und 
weiter entfernt haltenden Fahrzeugen hinzukommen, auch die Gelegenheit gegeben 
werden, sich auf der Leeseite des Brandherdes vor den Rauchgasen in Sicherheit zu 
bringen. Dies kann ohne eine separate Rauchabsaugung durch die Vorhaltung von 
kurzen Fluchtwegen geschehen, die in ausreichend kurzen Abständen vorhanden sein 
müssen. 
 
Unterstellt man einen Abzug von Zeiten für späteres Eintreffen und Verzögerungen bei 
der Branderkennung und Fluchtreaktion, so bleibt den Flüchtenden äußerst wenig Zeit. 
Sie sind also bei einem Pkw-Brand darauf angewiesen, innerhalb der ca. 40 m vom 
Brandort einen Fluchtweg zu finden oder sich sofort mit gleicher Geschwindigkeit wie 
die Brandgase vor der sich ausbreitenden Rauchwolke zu retten. 
 
Bei einem Pkw-Brand erfolgt die Flucht deshalb möglichst auf der kurzen Luvseite. Für 
Gehbehinderte ist es dann von Vorteil, wenn die nächste Fluchttür in einem Umkreis von 
40 m vom Brandort zu finden ist. Hierfür eignet sich der vorgesehene Fluchttunnel, der 
in ca. 72 m Abständen über sieben Fluchttüren aus dem Fahrtunnel verfügen soll. 
 
Lkw-Brand 
Bei einer eingesetzten Brennstoffmenge von ca. 10.000 kg würde dieser Brand mit 
30 MW Brandstärke etwa 1,9 Stunden dauern. 
 
Die Rauchgase würden sich dabei ungehindert mit etwa 1,96 m/s nach beiden 
Richtungen im Tunnel ausbreiten und erst nach etwa 300 m so weit abkühlen, dass sie 
aufgrund ihrer Dichtezunahme schwerer wären als die sie umgebende Tunnelluft, wo 
sie dann herabsinken und sich mit der Tunnelluft vermischen würden. Der Zeitpunkt der 
Abkühlung und Vermischung der Rauchgase mit der Tunnelluft wäre dabei nach etwa 
2,6 Minuten erreicht und die Flüchtenden wären darauf angewiesen, sich aus eigener 
Initiative, und das möglichst früh und schnell, vom Brandort zu entfernen. 
 
Andererseits erfolgt die Rauchausbreitung so schnell, dass sich der Rauch in dieser 
Zeitspanne bis über 300 m vom Brandort ausbreiten kann, ohne dass dafür eine 
andere, fremdinduzierte Grundströmung vorhanden sein müsste. Im Stadium eines 
Vollbrandes ist die Rauchausbreitungsgeschwindigkeit von 2 m/s in diesem Tunnel 
damit höher als die normale Fluchtgeschwindigkeit. 
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Bleibt die Rauchausbreitung ungestört (Bedingung dafür ist, dass keine Strahl-
ventilatoren eingeschaltet sind und dass keine externen Winddrücke anstehen), wären 
die Flüchtenden erst nach 300 m Abstand vom Brandort in Sicherheit, vorausgesetzt, 
sie erreichen diesen Bereich innerhalb von etwa 2,5 Minuten nach Ausbruch eines Lkw-
Vollbrandes. Der abkühlte Rauch würde sich dort mit der zuströmenden Verbrennungs-
luft mischen und zum Brandort zurückströmen. 
 
Wird der Rauch jedoch einseitig im Tunnel abgetrieben, was bei einem kurzen Tunnel 
durch meteorologische Einflüsse immer zu erwarten ist, vergrößert sich der 
Gefährdungsbereich auf der Leeseite entsprechend der Geschwindigkeit der Grund-
strömung um etwa 1,0 bis 2,0 m/s, während er sich gleichzeitig auf der Luvseite bis auf 
etwa 150 m verkürzen kann. 
 
Da die Flüchtenden in der Frühphase eines Brandes jedoch die am Brandort 
vorhandene Ausbreitungsrichtung des Rauches innerhalb der ersten 30 Sekunden leicht 
selbst erkennen können, haben sie somit immer die Möglichkeit, sich rechtzeitig und 
schnell auf der Luvseite des Brandherdes aus dem Ausbreitungsbereich des Rauches 
zu entfernen.  
 
Hingegen muss ihnen und allen anderen Flüchtenden, die aus später eintreffenden und 
weiter entfernt haltenden Fahrzeugen hinzukommen, auch die Gelegenheit gegeben 
werden, sich auf der Leeseite des Brandherdes vor den Rauchgasen in Sicherheit zu 
bringen. Dies kann ohne eine separate Rauchabsaugung durch die Vorhaltung von 
kurzen Fluchtwegen geschehen, die in ausreichend kurzen Abständen vorhanden sein 
müssen. 
 
Unterstellt man, dass nach Abzug von Zeiten für späteres Eintreffen und 
Verzögerungen bei der Branderkennung und Fluchtreaktion, eine maximale Fluchtzeit 
von 1,6 Minuten verbleibt, so kann auch ein Fluchtweg im Abstand von 100 m als 
ausreichend sicher gelten. 
 
In der Vollbrandphase eines Lkw-Brandes kann die Flucht wegen der Strahlungshitze 
am Brandort jedoch nur unter der stabilen Rauchschicht auf der Leeseite erfolgen. 
Hierfür eignet sich ebenfalls der vorgesehene Fluchttunnel, der in ca. 72 m Abständen 
über sieben Fluchttüren aus dem Fahrtunnel verfügen soll. 
 
Ergebnis aus den beiden Brandfällen 
Unabhängig vom Brandort und von der Brandstärke wird es in diesem Tunnel immer 
richtig sein, wenn sich die Flüchtenden im Brandfall zunächst unaufgefordert und 
möglichst schnell vom Brandort entfernen und auf kürzestem Wege zu einer der sieben 
Fluchttüren begeben, die bei natürlicher Lüftung in ca. 72 m Abständen vorhanden sein 
sollen. 
 
Die erforderliche Sicherheit für die Selbstrettung der Flüchtenden ist dabei jedoch nur 
dann gegeben, wenn keine Strahlventilatoren eingeschaltet werden, die zwangsläufig 
eine sofortige Vermischung der Rauchgase mit der Tunnelluft erzeugen würden. 
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Dieses setzt eine sehr schnelle und frühe Branddetektion voraus, die mit 
konventionellen Lineardetektoren nicht erreichbar ist. Es werden deshalb zusätzliche 
Detektoren eingebaut, um die Forderung der RABT [FGSV (2003)] nach kurzen 
Ansprechzeiten (unter einer Minute) und genauer Lokalisierung (50 m) zu erfüllen.  
 
Da der Tunnel im Regelbetrieb natürlich belüftet wird, ist mit sehr kleinen 
Luftgeschwindigkeiten und entsprechend langen Ansprechzeiten zu rechnen. Die 
vorgesehenen Abstände der Sensoren werden deshalb entsprechend eng gewählt. 
 
Der Messabstand beträgt ca. 72 m, der bei einer normalen, durchschnittlichen 
Strömungsgeschwindigkeit im Tunnel von 1,5 m/s spätestens nach 50 Sekunden einen 
Kontakt mit dem Medium ermöglicht. Zu dieser Totzeit sind aber noch die Ansprechzeit 
des Fühlers und die Reaktionszeit beim Auswertegerät als Verzugszeit hinzuzurechnen, 
so dass insgesamt mit etwa 60 Sekunden zu rechnen ist.  
 
 

9.1.6.4.3 Tunnelentrauchung 
 
Nach Abschluss der Flucht- und Rettungsphase (Phase 1, gemäß RABT [FGSV 
(2003)]) ist eine mechanische Entrauchung des Tunnels mit Strahlventilatoren (Phase 2, 
gemäß RABT [FGSV (2003)]) erforderlich. Diese ist reversierbar auszuführen und 
manuell vom Einsatzleiter der Wehr nach der Lagebeurteilung und Erfordernis vor Ort 
und nach seinem Ermessen ein- oder auszuschalten. 
 
Für die Auslegung der Ventilatoren wurde eine Berechnung und Optimierung 
durchgeführt. Das Ergebnis ist aus den beigefügten Berechnungsblättern wie folgt zu 
entnehmen. 
 
Für die Entrauchung des Tunnels mit einer Mindestluftgeschwindigkeit von 2,0 m/s 
werden, entsprechend der berechneten kritischen Luftgeschwindigkeit von 1,96 m/s, bei 
einem Lkw-Brand 5 Strahlventilatoren mit 1000 mm Nenndurchmesser bei 1450 Upm 
und 22,0 kW Motornennleistung benötigt. Die Entrauchung ist damit in etwa fünf 
Minuten zu erreichen. 
 
Zusätzlich sind zwei Reserveventilatoren vorzusehen, da bei einer Brandstärke von 
30 MW davon auszugehen ist, dass zwei der fünf Strahlventilatoren durch direkte 
Brandeinwirkung ausfallen können, so dass insgesamt sieben Stahlventilatoren in ca. 
72 m Abständen zum Einbau kommen. 
 
Hierbei ist zu beachten, dass die Entrauchungsventilatoren den Rauch zwar einseitig 
aus dem Tunnel abtreiben können, dass jedoch gleichzeitig auch das Feuer massiv 
angefacht wird, so dass sich die Brandstärke, und damit auch die Flammen- und 
Strahlungstemperaturen, entsprechend erhöhen können. 
 
Dies gilt jedoch nicht für die gleichzeitig daraus freigesetzten Rauch- und Brandgase, da 
bei diesen der zugeführte hohe Luftüberschuss zu einer insgesamt niedrigeren Misch-
temperatur führt, so dass die durch den Brand bedingten Bauschäden (z. B. 
Betonabplatzungen) bei der Brandlüftung in der Regel geringer ausfallen werden als 
beim gleichen Brand ohne Lüftung. 
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Damit stehen die Strahlventilatoren sofort nach Abschluss der Flucht- und Selbst-
rettungsphase (etwa 10 bis 15 Minuten nach Brandbeginn) der eintreffenden Wehr 
uneingeschränkt für den einseitigen Rauchabtrieb zur Verfügung. 
 
Ferner wurde für die Berechnung der Strahlventilatoren vorausgesetzt, dass eine 
schnelle, automatische Branddetektion vorhanden ist, die spätestens eine Minute nach 
Beginn des Vollbrandes die Tunnelportale für den Verkehr sperrt und so die Anzahl der 
im Tunnel maximal zurückbleibenden Fahrzeuge (mit Personen) auf etwa acht Lkw und 
zwölf Pkw begrenzt. 
 
Die beigefügte Berechnung geht dabei von dem ungünstigen Fall aus, dass sich der 
Lkw-Brand in der Nähe des Nordportals ereignet, wo sich die Fahrzeuge dann nach 
beiden Seiten vom Brandort stauen. 
 
Für den einseitigen Rauchabtrieb nach Süden müssen die Rauch- und Brandgase mit 
dem Tunnelgefälle gegen die daraus resultierenden Auftriebskräfte und gegen 
eventuelle Winddrücke auf dem Südportal bewegt werden. 
 
Ferner sind bei der Auslegung der Strahlventilatoren die hohe Temperatur und die 
zugehörige niedrige Dichte der Rauch- und Brandgase unter der Tunneldecke zu 
berücksichtigen, die zu einer Minderleistung gegenüber normalen atmosphärischen 
Bedingungen führen. Diese Einflüsse wurden in die beigefügte Berechnung gemäß 
RABT 2003 [FGSV (2003)] eingearbeitet. 
 
Die Strahlventilatoren werden über dem Rad- und Gehweg angeordnet, und zwar so, 
dass sie außerhalb des Verkehrslichtraumes liegen, wie auf der beigefügten Skizze 
dargestellt. 
 
 

9.1.6.4.4 Branddetektion 
 
Zur Erzielung einer schnellen und zuverlässigen Branddetektion sind im Fahrtunnel 
folgende Anlagen vorzusehen: 
− 9 Druckknopfmelder im Abstand von ca. 72 m (vor den Notausgängen im Tunnel 

und außen vor den Portalen), 
− 7 Lufttrübungsmessgeräte mit zusätzlicher Brandmeldefunktion, im Abständen von 

ca. 72 m (vor den Notausgängen) 
− 6 CO-Gasmessgeräte mit zusätzlicher Brandmeldefunktion, in Abständen von ca. 72 m 

(in der Mitte zwischen den Notausgängen) 
− 1 Brandmeldekabel mit 7 Brandüberwachungsabschnitten über die gesamte 

Tunnellänge. 
 
Die automatischen Messgeräte zur Branddetektion werden direkt an der Tunneldecke 
oder in deren Nähe auf der Tunnelwand angebracht, da nur dort die heißen Brandgase 
frühzeitig erkannt werden können. 
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9.1.6.4.5 Luftströmungsbeeinflussung 
 
Eine starke Luftströmung im Tunnel kann im Brandfall zu Turbulenzen und zur vor-
zeitigen Vermischung der Rauch- und Brandgase mit der rauchfreien Tunnelluft führen, 
wodurch die Flüchtenden erheblich gefährdet wären. Die RABT [FGSV (2003)] fordert 
deshalb eine Begrenzung der Strömungsgeschwindigkeit auf max. 1,5 m/s. 
 
Hierfür werden Messgeräte zur Erfassung der Luftgeschwindigkeit und der Strömungs-
richtung eingebaut, die mit einzelnen Strahlventilatoren die Luftgeschwindigkeit steuern 
können. 
 
Da im Brandfall nur Strahlventilatoren außerhalb der ungestörten Rauchschicht 
eingeschaltet werden dürfen, müssen die vorgesehenen Messgeräte auch die Rauch-
ausbreitung erfassen. 
 
Hierfür eignen sich, in Ergänzung zu CO- und Trübungsmessgeräten, die Ultraschall-
messgeräte, die außer Strömungsgeschwindigkeit und -richtung auch die 
Gastemperatur messen können. 
 
Es werden insgesamt drei Geräte in ca. 144 m Abständen voneinander vorgesehen. 
Durch eine analytische Verknüpfung der verschiedenen Meßsysteme können dann 
auch Fehlalarme durch systematische Diagnosemethoden und Programme eingegrenzt 
werden, um damit die Zuverlässigkeit und den Sicherheitsgewinn von den einzelnen 
Systemen zu maximieren. 
 
 

9.1.6.4.6 Stauüberwachung 
 
Stauereignisse im Tunnel können der Anlass oder die Folge von Unfällen sein, die 
wiederum Anlass oder Folge von Fahrzeugbränden sein können. Zur Stauerkennung 
und -vermeidung ist deshalb der Einsatz von einfachen Doppelschleifen (Induktions-
schleifen) vorgesehen, die in ca. 150 m Abständen gleichmäßig in jedem Fahrstreifen 
angeordnet sind, um den Tunnel bei einem Stau automatisch zu sperren. 
 
Dadurch wird verhindert, dass bei einem anfangs noch nicht erkennbaren Brand zu 
viele Fahrzeuge in den Tunnel einfahren und gefährdet werden können, wodurch das 
Gefährdungsrisiko im Brandfall erheblich gemindert und begrenzt  werden kann. 
 
Anstelle der Induktionsschleifen könnten auch CCTV-Kameras mit Bildauswerte-
programm zur Ereignisdetektion eingesetzt werden, die ohnehin zur Sicherheit des 
Tunnels vorgesehen sind. 
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9.1.6.5 Fluchttunnellüftung 
 
Der geplante Fluchttunnel wird parallel zum Fahrtunnel errichtet und ist nur für die 
Selbstrettung der Tunnelbenutzer und für den direkten Zugang der Einsatzkräfte und 
des Wartungspersonals zum Tunnel bei Notfällen oder bei Wartungsarbeiten an den 
technischen Ausrüstungen in den Wandnischen vorgesehen. 
 
Im Brandfall ist in der Fluchtphase (Phase 1, gemäß RABT [FGSV (2003)]) die 
Rauchfreihaltung des kurzen Fluchttunnels durch dessen natürliche Lüftung gegeben. 
 
Für den später einsetzenden Entrauchungsbetrieb des Fahrtunnels (Phase 2, gemäß 
RABT[FGSV (2003)]) wird jedoch auch eine Schutzlüftung des Fluchttunnels für dessen 
Rauchfreihaltung notwendig. Hierfür ist eine Längslüftung mit Strahlventilatoren 
vorgesehen, deren Auslegung auf dem beigefügten Berechnungsblatt dargestellt ist. 
 
Für eine Luftgeschwindigkeit von ca. 2,0 m/s werden im Fluchttunnel sechs Strahl-
ventilatoren à 400 mm Nenndurchmesser und 2880 Upm bei 1,1 kW Motornennleistung 
in ca. 72 m Abständen benötigt, sowie ein Reserveventilator. Ein einfacher Luft-
austausch im Fluchttunnel ist damit in etwa fünf Minuten zu erreichen. 
 
Zur Vermeidung von Rauchrückströmung im Portalbereich ist die Längslüftung des 
Fluchttunnels immer gleichgerichtet zur Längslüftung des Fahrtunnels zu betreiben. Die 
Strahlventilatoren des Fluchttunnels sind deshalb mit reversierbaren Motoren versehen 
und mit Zwangsverriegelung synchron zu den Ventilatoren des Fahrtunnels geschaltet. 
 
 

9.1.6.6 Betriebsräume 
 
Für die Energieversorgung, Überwachung und Steuerung der technischen Anlagen des 
Tunnels ist im Portalbereich ein unterirdisches Bauwerk mit den Betriebsräumen 
vorgesehen, für die in Abstimmung mit KC etwa 150 m2 benötigt werden. Die 
Betriebsräume erhalten eine eigene Raumkonditionierungsanlage (Klima und Lüftungs-
anlage) für die Temperierung der Elektro-, Batterie- und Elektronikräume auf 15oC bis 
25oC. Wegen der Aerosole und Abgase von den landenden Flugzeugen sollen die 
Betriebsräume auf Überdruck belüftet und die Frischluft zu den Räumen mit Feinfiltern 
und Absorptionsfiltern (regenerierbare AKF) gereinigt werden. 
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9.1.6.7 Zusammenfassung 
 
Der Tunnel benötigt im Regelbetrieb keine mechanische Lüftung.  Es entstehen somit 
im täglichen Regelbetrieb keine Energiebezugskosten für die Tunnellüftung. Die Tunnel-
lüftung wird jedoch für die Entfernung ungeplanter Schadstoffansammlungen und für die 
Brandfalllüftung und den einseitigen Rauchabtrieb benötigt.  
 
Im Brandfall ist der Tunnel sehr sicher, da die Rauch- und Brandgase sich in dem relativ 
großen Tunnelquerschnitt nur langsam ausbreiten und den Flüchtenden insgesamt sieben 
Fluchttüren in ca. 72 m Abständen angeboten werden, die in einen parallelen und 
sicheren Fluchttunnel führen, der eine Schutzlüftung für die Rauchfreihaltung erhält. Der 
Tunnel ist damit insbesondere in der kritischen frühen Phase eines Brandes sehr sicher. 
 
Für die spätere Entrauchung stehen den Einsatzkräften vor Ort sieben Strahl-
ventilatoren zur Verfügung, die den Tunnel innerhalb von fünf Minuten entrauchen 
können. 
 
Der Tunnel erhält insgesamt 14 automatische Branddetektoren auf Basis von drei 
verschiedenen Messverfahren, sowie drei Strömungsmesser und neun Druckknopf-
meldern, so dass eine schnelle und sichere Branderkennung gewährleistet ist. 
 
Zusätzlich sind in jedem Fahrstreifen vier Doppelschleifen zur Erfassung des Verkehrs-
flusses und eventueller Staus für die automatische Tunnelsperrung vorgesehen. 
Alternativ können auch die geplanten CCTV-Kameras zur Ereignisdetektion genutzt 
werden.  
 
 

9.1.6.8 Berichtsanlagen 
 
1 Berechnungsblatt zur Ermittlung der erforderlichen Frischluftmenge im Fahrtunnel 
2 Berechnungsblätter zur Abschätzung der Rauchausbreitung bei einem Pkw-Brand 
2 Berechnungsblätter zur Abschätzung der Rauchausbreitung bei einem Lkw-Brand 
4 Berechnungsblätter zur Ermittlung des erforderlichen einseitigen Rauchabtriebs 
1 Berechnungsblatt zur Ermittlung der erforderlichen Mindestgeschwindigkeit vkrit 
1 Ventilatornischenplan (Skizze) 
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9.2 Berechnungen / Nachweise zum Kapitel 4 
 

9.2.1 Nachweis zur Berechnung des Oberbaus im Bereich Südwest 
 
Ermittlung der bemessungsrelevanten Beanspruchung B nach Methode 1.2 der 
RStO 01 [FGSV (2001a)]: 
 
B = N x DTA(SV) x qBm x f1 x f2 x f3 x fz x 365 
N = Anzahl der Jahre des zugrundegelegten 

Nutzungszeitraums 
DTV(SV) = Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke 

des Schwerverkehrs  
DTA(SV) = Durchschnittliche Anzahl der täglichen 

Achsübergänge des Schwerverkehrs  
Achszahlfaktor fA = 3,1 
Lastkollektivquotient qBm = 0,18 
Fahrstreifenfaktor f1  = 0,5 
Fahrstreifenbreitenfaktor f2 = 1,1 
Steigungsfaktor f3 = 1,0 
Mittlerer jährlicher Zuwachsfaktor des Schwerverkehrs fz = 1,141 
 
DTA(SV) = DTV(SV) x fA 
(DTV für den Prognosehorizont 2015 wurde als Datensatz aus [HBVC (2004)] zur 
Verfügung gestellt) 
 
DTA(SV) = 3.027 Kfz/d x 3,1 Aü/Kfz = 9.384 Aü/d 
 
Der Nutzungszeitraum N ab 2015 wird mit 25 Jahren angenommen. 
 
B = 25 x 9.384 x 0,18 x 0,5 x 1,1 x 1,0 x 1,141 x 365 = 9.672.566 
 
Hiernach ergibt sich nach Tabelle 1 der RStO 01 die Bauklasse II. Da die 
Bemessungszahl im Grenzbereich zwischen Bauklasse I und II liegt, wird aufgrund 
des außergewöhnlich hohen LKW-Anteils von 21 % und der Vereinheitlichung der 
Gesamtstrecke die Bauklasse I gewählt. 
 
Der Oberbau wurde nach Tafel 1 wie folgt festgelegt: 
 
Asphaltdeckschicht 4 cm 
Asphaltbinderschicht 8 cm 
Asphalttragschicht 18 cm 
Frostschutzschicht 35 cm 
 65 cm 
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9.2.2 Leistungsfähigkeitsabschätzung nach Verfahren AKF 
 

 

Die Angaben zur Verkehrsbelastung im Planungsfall 2015 wurden als Datensätze aus der
mikroskopischen Verkehrsflussanalyse aus [ZIV(2004a)] zur Verfügung gestellt.   
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Die Angaben zur Verkehrsbelastung im Planungsfall 2015 wurden als Datensätze aus der
mikroskopischen Verkehrsflussanalyse aus [ZIV(2004a)] zur Verfügung gestellt.   
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Die Angaben zur Verkehrsbelastung im Planungsfall 2015 wurden als Datensätze aus der
mikroskopischen Verkehrsflussanalyse aus [ZIV(2004a)] zur Verfügung gestellt.   
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Die Angaben zur Verkehrsbelastung im Planungsfall 2015 wurden als Datensätze aus der
mikroskopischen Verkehrsflussanalyse aus [ZIV(2004a)] zur Verfügung gestellt.   
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9.2.3 Leistungsfähigkeitsabschätzungen nach KNOSIMO 
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Die Angaben zur Verkehrsbelastung im Planungsfall 2015 wurden als Datensätze aus der
mikroskopischen Verkehrsflussanalyse aus [ZIV(2004a)] zur Verfügung gestellt.   
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9.2.4 Bemessung von Versickerungsanlagen 
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9.3 Berechnungen / Nachweise zum Kapitel 5 
 

9.3.1 Nachweis zur Berechnung des Oberbaus: Bereich AS Zeppelinheim und 
Verlängerung der L 3262 
 
Ermittlung der bemessungsrelevanten Beanspruchung B nach Methode 1.2 der 
RStO 01 [FGSV (2001a)]: 
 
B = N x DTA(SV) x qBm x f1 x f2 x f3 x fz x 365 
 
N = Anzahl der Jahre des zugrundegelegten 

Nutzungszeitraums 
DTV(SV) = Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke 

des Schwerverkehrs  
DTA(SV) = Durchschnittliche Anzahl der täglichen 

Achsübergänge des Schwerverkehrs 
Achszahlfaktor fA = 3,1 
Lastkollektivquotient qBm = 0,18 
Fahrstreifenfaktor f1  = 0,8 
Fahrstreifenbreitenfaktor f2 = 1,1 
Steigungsfaktor f3 = 1,0 
Mittlerer jährlicher Zuwachsfaktor des Schwerverkehrs fz = 1,141 
 
DTA(SV) = DTV(SV) x fA 
(DTV für den Prognosehorizont 2015 wurde als Datensatz aus [HBVC (2004)] zur 
Verfügung gestellt) 
 
DTA(SV) = 5.802 Kfz/d x 3,1 Aü/Kfz = 17.986 Aü/d 
 
Der Nutzungszeitraum N ab 2015 wird mit 30 Jahren angenommen. 
 
B = 25 x 17.986 x 0,18 x 0,8 x 1,1 x 1,0 x 1,141 x 365 = 29.662.536 < 32 Mio. 
 
Es ergibt sich nach Tabelle 1 der RStO 01 die Bauklasse I. 
 
Für die Frostempfindlichkeitsklasse F2 ergibt sich unter Berücksichtigung der Mehr- 
oder Minderdicken nach RStO 01 eine Mindestdicke des frostsicheren Oberbaues 
von 60 cm.  
 
Nach Tafel 1 der RStO 01 ergibt sich für Asphalttragschicht auf Frostschutzschicht 
der nachfolgende Oberbau:  
 
Bkl. I: 4 cm Asphaltdeckschicht 
 8 cm Asphaltbinderschicht 
 18 cm Asphalttragschicht 
 35 cm Frostschutzschicht 
 65 cm Gesamtaufbau Bkl. I 
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9.3.2 Nachweis zur Berechnung des Oberbaus: Ellis-Road 
 
Ermittlung der bemessungsrelevanten Beanspruchung B nach Methode 1.2 der 
RStO 01 [FGSV (2001a)]: 
 
B = N x DTA(SV) x qBm x f1 x f2 x f3 x fz x 365 
 
N = Anzahl der Jahre des zugrundegelegten 

Nutzungszeitraums 
DTV(SV) = Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke 

des Schwerverkehrs  
DTA(SV) = Durchschnittliche Anzahl der täglichen 

Achsübergänge des Schwerverkehrs  
Achszahlfaktor fA = 3,1 
Lastkollektivquotient qBm = 0,18 
Fahrstreifenfaktor f1  = 0,5 
Fahrstreifenbreitenfaktor f2 = 1,1 
Steigungsfaktor f3 = 1,02 
Mittlerer jährlicher Zuwachsfaktor des Schwerverkehrs fz = 1,141 
 
DTA(SV) = DTV(SV) x fA 
(DTV für den Prognosehorizont 2015 wurde als Datensatz aus [HBVC (2004)] zur 
Verfügung gestellt) 
 
DTA(SV) = 3.778 Kfz/d x 3,1 Aü/Kfz = 11.712 Aü/d 
 
Der Nutzungszeitraum N ab 2015 wird mit 25 Jahren angenommen. 
 
B = 25 x 11.712 x 0,18 x 0,5 x 1,1 x 1,02 x 1,141 x 365 = 12.313.597 > 10 Mio. 
 
Es ergibt sich nach Tabelle 1 der RStO 01 die Bauklasse I. 
 
Für die Frostempfindlichkeitsklasse F2 ergibt sich unter Berücksichtigung der Mehr- 
oder Minderdicken nach RStO 01 eine Mindestdicke des frostsicheren Oberbaues 
von 65 cm.  
 
Nach Tafel 1 der RStO 01 ergibt sich für Asphalttragschicht auf Frostschutzschicht 
der nachfolgende Oberbau:  
 
Bkl. I: 4 cm Asphaltdeckschicht 
 8 cm Asphaltbinderschicht 
 18 cm Asphalttragschicht 
 35 cm Frostschutzschicht 
 65 cm Gesamtaufbau Bkl. I 
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9.3.3 Nachweis zur Bemessung des Oberbaus: Querspange 
 
Ermittlung der bemessungsrelevanten Beanspruchung B nach Methode 1.2 der 
RStO 01 [FGSV (2001a)]: 
 
B = N x DTA(SV) x qBm x f1 x f2 x f3 x fz x 365 
 
N = Anzahl der Jahre des zugrundegelegten 

Nutzungszeitraums 
DTV(SV) = Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke 

des Schwerverkehrs 
DTA(SV) = Durchschnittliche Anzahl der täglichen 

Achsübergänge des Schwerverkehrs 
Achszahlfaktor fA = 3,1 
Lastkollektivquotient qBm = 0,18 
Fahrstreifenfaktor f1  = 0,45 
Fahrstreifenbreitenfaktor f2 = 1,1 
Steigungsfaktor f3 = 1,02 
Mittlerer jährlicher Zuwachsfaktor des Schwerverkehrs fz = 1,141 
 
DTA(SV) = DTV(SV) x fA 
(DTV für den Prognosehorizont 2015 wurde als Datensatz aus [HBVC (2004)] zur 
Verfügung gestellt) 
 
DTA(SV) = 2.680 Fz/d x 3,1 = 8.308 Aü/d 
 
Der Nutzungszeitraum N ab 2015 wird mit 25 Jahren angenommen. 
 
B = 25 x 8.308 x 0,18 x 0,45 x 1,1 x 1,02 x 1,141 x 365 = 7.861.273 < 10 Mio. 
 
Es ergibt sich nach Tabelle 1 der RStO 01 die Bauklasse II. 
 
Für die Frostempfindlichkeitsklasse F2 ergibt sich unter Berücksichtigung der Mehr- 
oder Minderdicken nach RStO 01 eine Mindestdicke des frostsicheren Oberbaues 
von 60 cm.  
 
 
Nach Tafel 1 der RStO 01 ergibt sich für Asphalttragschicht auf Frostschutzschicht 
der nachfolgende Oberbau:  
 
Bkl. II: 4 cm Asphaltdeckschicht 
 8 cm Asphaltbinderschicht 
 14 cm Asphalttragschicht 
 > 39 cm Frostschutzschicht 
 > 65 cm Gesamtaufbau Bkl. II 
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9.3.4 Bemessung der Verflechtungslängen im Südbereich 
 
In Hinsicht der städtebaulichen Randbedingungen und den Flächen- und 
Nutzungsfestlegungen des Generalausbauplans 2000 [FRAPORT 2000] sind die 
Möglichkeiten im Verflechtungsbereich Süd begrenzt.  
 

Tab. 9-1: Richtungsbelastungen im Verflechtungsbereich  
 
 Spitzenstunden [Kfz-E/h] 
 6–7 Uhr 7–8 Uhr 14–15 Uhr 16–17 Uhr 
Zielverkehr     
Einfahrt von der BAB 5 2.082 2.307 1.515 1.380
Einfahrt von Zeppelinheim 768 714 417 303
Ausfahrt in den Terminalbereich 1.293 1.560 897 915
Ausfahrt in Richtung CCS 1.584 1.470 1.044 774
Quellverkehr     
Einfahrt aus dem Terminalbereich 1.215 1.200 1.413 1.077
Einfahrt aus Richtung CCS 138 105 432 315
Ausfahrt auf die BAB 5 237 231 525 387
Ausfahrt nach Zeppelinheim 1.113 1.080 1.317 1.002

 
Die Angaben zur Verkehrsbelastung im Planungsfall 2015 wurden als Datensätze 
aus der mikroskopischen Verkehrsflussanalyse aus [ZIV (2004a)] zur Verfügung 
gestellt.  
 
Die Bemessung erfolgt in Anlehnung an die RAS-K-2-B [FGSV (1994)].  
 
Randbedingungen:  
Straßenkategorie C III (zweibahnig)  
Entwurfsgeschwindigkeit Ve = 50 km/h  
Fahrstreifenbreite B = 3,50 m  
 
Verkehrsbelastungen und Wahl der Verflechtungsbereichstypen:  
Zielverkehr (aus Richtung AS Zeppelinheim)  
 
Spitzenstunde zwischen 7 und 8 Uhr  
 
Einfahrt von der BAB 5 (Frankfurt)   2.307 Pkw-E/h  
Einfahrt von Zeppelinheim        714 Pkw-E/h  
Ausfahrt in den Terminalbereich    1.560 Pkw-E/h < 3.500  
Ausfahrt in Richtung CCS (Tor 32)    1.470 Pkw-E/h  
 
Verflechtungsbereichstyp: V2 [FGSV (1994)].  
 
Die vorhandene Verflechtungslänge beträgt 230 m > 200 m, wobei die Einfahrt aus 
Richtung Zeppelinheim auf einen Fahrstreifen beschränkt ist. Die aufzunehmende 
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Verflechtungsstärke beträgt 1.800 Kfz/h, dies entspricht ca. 60 % der einfahrenden 
Verkehrsströme und ist als ausreichend zu werten.  
 
Quellverkehr (in Richtung AS Zeppelinheim) 
 
Spitzenstunde zwischen 14 und 15 Uhr  
 
Einfahrt aus dem Terminalbereich    1.413 Pkw-E/h  
Einfahrt aus Richtung CCS (Tor 32)       432 Pkw-E/h  
Ausfahrt auf die BAB 5 (Basel)        525 Pkw-E/h  
Ausfahrt nach Zeppelinheim     1.317 Pkw-E/h < 3.500  
 
Verflechtungsbereichstyp: V2 [FGSV (1994)].  
 
Die vorhandene Verflechtungslänge beträgt 190 m ~ 200 m. Die aufzunehmende 
Verflechtungsstärke beträgt 1.800 Kfz/h und ist größer als die einfahrenden 
Verkehrsströme. Die Abwicklung der Verflechtungsvorgänge ist als ausreichend zu 
werten.  
 
Nach RAS-K-2-B ist für den Verflechtungsbereichstyp V2 eine Mindestlänge von 
200 m erforderlich. Hierbei ist der Lesewegabstand (70 m), der Verschwindepunkt-
abstand (30 m), und die Fahrstreifenwechsellänge (100 m) für das Wegweisungs-
prinzip berücksichtigt.  
 

Abb. 9-1: Wegweisung und Mindestlängen bei Verflechtungen 
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9.3.5 Leistungsfähigkeitsabschätzungen nach Verfahren AKF 
 

 

Die Angaben zur Verkehrsbelastung im Planungsfall 2015 wurden als Datensätze aus der
mikroskopischen Verkehrsflussanalyse aus [ZIV(2004a)] zur Verfügung gestellt.   
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Die Angaben zur Verkehrsbelastung im Planungsfall 2015 wurden als Datensätze aus der
mikroskopischen Verkehrsflussanalyse aus [ZIV(2004a)] zur Verfügung gestellt.   
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9.3.6 Leistungsfähigkeitsabschätzungen nach KNOSIMO 
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9.3.7 Bemessung von Versickerungsanlagen 
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9.4 Berechnungen / Nachweise zum Kapitel 6 
 

9.4.1 Nachweis zur Berechnung des Oberbaus AS Zeppelinheim 
(Querschnitt I-I, Ausfahrstreifen) 
 
Ermittlung der bemessungsrelevanten Beanspruchung B nach Methode 1.2 der 
RStO 01 [FGSV (2001a)]: 
 
B = N x DTA(SV) x qBm x f1 x f2 x f3 x fz x 365 
N = Anzahl der Jahre des zugrundegelegten 

Nutzungszeitraums 
DTV(SV) = Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke 

des Schwerverkehrs 
DTA(SV) = Durchschnittliche Anzahl der täglichen 

Achsübergänge des Schwerverkehrs 
Achszahlfaktor fA = 4,2 
Lastkollektivquotient qBm = 0,26 
Fahrstreifenfaktor f1  = 0,9 
Fahrstreifenbreitenfaktor f2 = 1,1 
Steigungsfaktor f3 = 1,02 
Mittlerer jährlicher Zuwachsfaktor des Schwerverkehrs fz = 1,458 
 
DTV(SV) = 921 Kfz/h x 10 h/d x 0,0489 = 450 Kfz/d 
 
DTA(SV)  = DTV(SV) x fA (DTV für den Prognosehorizont 2015) 
DTA(SV)  = 450 Kfz/d x 4,2 Aü/Kfz = 1.890 Aü/d 
 
Der Nutzungszeitraum ab 2015 wird mit 25 Jahren angenommen. 
 
B = 25 x 1.890 x 0,26 x 0,9 x 1,1 x 1,02 x 1,458 x 365 = 6.601.778 
 
Es ergibt sich nach Tabelle 1 der RStO 01 die Bauklasse II. 
 
Die Mindestdicke des frostsicheren Oberbaus ergibt sich aus Kapitel 3.2 der 
RStO 01. 
 
Mindestdicke aus Frostempfindlichkeitsklasse F 2  55 cm 
Frosteinwirkungszone I  ± 0 cm 
Damm < 2 m  + 5 cm 
Wasserverhältnisse günstig  ± 0 cm 
Ausführung der Randbereiche wasserdurchlässig  ±   0 cm 
   60 cm 
Der Oberbau wurde nach Tafel 1 wie folgt festgelegt: 
 
Asphaltdeckschicht 4 cm 
Asphaltbinderschicht 8 cm 
Asphalttragschicht 14 cm 
Frostschutzschicht 39 cm 
 65 cm 
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9.4.2 Nachweis zur Berechnung des Oberbaus AS Zeppelinheim  
(Querschnitt II-II, Fahrbahn von CCS) 
 
Ermittlung der bemessungsrelevanten Beanspruchung B nach Methode 1.2 der 
RStO 01 [FGSV (2001a)]: 
 
B = N x DTA(SV) x qBm x f1 x f2 x f3 x fz x 365 
N = Anzahl der Jahre des zugrundegelegten 

Nutzungszeitraums 
DTV(SV) = Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke 

des Schwerverkehrs 
DTA(SV) = Durchschnittliche Anzahl der täglichen 

Achsübergänge des Schwerverkehrs 
Achszahlfaktor fA = 4,2 
Lastkollektivquotient qBm = 0,26 
Fahrstreifenfaktor f1  = 1,0 
Fahrstreifenbreitenfaktor f2 = 1,0 
Steigungsfaktor f3 = 1,05 
Mittlerer jährlicher Zuwachsfaktor des Schwerverkehrs fz = 1,458 
 
DTV(SV) = 1.516 Kfz/h x 10 h/d x 0,0745 = 1.130 Kfz/d 
 
DTA(SV)  = DTV(SV) x fA (DTV für den Prognosehorizont 2015) 
DTA(SV)  = 1.130 Kfz/d x 4,2 Aü/Kfz = 4.746 Aü/d 
 
Der Nutzungszeitraum ab 2015 wird mit 25 Jahren angenommen. 
 
B = 25 x 4.746 x 0,26 x 1,0 x 1,0 x 1,05 x 1,458 x 365 = 17.237.758 
 
Es ergibt sich nach Tabelle 1 der RStO 01 die Bauklasse I. 
 
Die Mindestdicke des frostsicheren Oberbaus ergibt sich aus Kapitel 3.2 der 
RStO 01. 
 
Mindestdicke aus Frostempfindlichkeitsklasse F 2  55 cm 
Frosteinwirkungszone I  ± 0 cm 
Damm < 2 m  + 5 cm 
Wasserverhältnisse günstig  ± 0 cm 
Ausführung der Randbereiche wasserdurchlässig  ±   0 cm 
   60 cm 
Der Oberbau wurde nach Tafel 1 wie folgt festgelegt: 
 
Asphaltdeckschicht 4 cm 
Asphaltbinderschicht 8 cm 
Asphalttragschicht 18 cm 
Frostschutzschicht 35 cm 
 65 cm 
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9.4.3 Nachweis zur Berechnung des Oberbaus AS Zeppelinheim  
(Querschnitt II-II, Fahrbahn zur CCS bzw. nach Zeppelinheim) 
 
Ermittlung der bemessungsrelevanten Beanspruchung B nach Methode 1.2 der 
RStO 01 [FGSV (2001a)]: 
 
B = N x DTA(SV) x qBm x f1 x f2 x f3 x fz x 365 
N = Anzahl der Jahre des zugrundegelegten 

Nutzungszeitraums 
DTV(SV) = Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke 

des Schwerverkehrs 
DTA(SV) = Durchschnittliche Anzahl der täglichen 

Achsübergänge des Schwerverkehrs 
Achszahlfaktor fA = 4,2 
Lastkollektivquotient qBm = 0,26 
Fahrstreifenfaktor f1  = 1,0 
Fahrstreifenbreitenfaktor f2 = 1,0 
Steigungsfaktor f3 = 1,05 
Mittlerer jährlicher Zuwachsfaktor des Schwerverkehrs fz = 1,458 
 
DTV(SV) = 523 Kfz/h x 10 h/d x 0,0631 = 330 Kfz/d 
 
DTA(SV)  = DTV(SV) x fA (DTV für den Prognosehorizont 2015) 
DTA(SV)  = Kfz/d x 4,2 Aü/Kfz = 1.386 Aü/d 
 
Der Nutzungszeitraum ab 2015 wird mit 25 Jahren angenommen. 
 
B = 25 x 1.386 x 0,26 x 1,0 x 1,0 x 1,05 x 1,458 x 365 = 5.034.035 
 
Es ergibt sich nach Tabelle 1 der RStO 01 die Bauklasse II. 
 
Die Mindestdicke des frostsicheren Oberbaus ergibt sich aus Kapitel 3.2 der 
RStO 01. 
 
Mindestdicke aus Frostempfindlichkeitsklasse F 2  55 cm 
Frosteinwirkungszone I  ± 0 cm 
Damm < 2 m  + 5 cm 
Wasserverhältnisse günstig  ± 0 cm 
Ausführung der Randbereiche wasserdurchlässig  ±   0 cm 
   60 cm 
Der Oberbau wurde nach Tafel 1 wie folgt festgelegt: 
 
Asphaltdeckschicht 4 cm 
Asphaltbinderschicht 8 cm 
Asphalttragschicht 14 cm 
Frostschutzschicht 39 cm 
 65 cm 
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9.4.4 Nachweis zur Berechnung des Oberbaus AS Zeppelinheim  
(Querschnitt III-III, Einfahrstreifen) 
 
Ermittlung der bemessungsrelevanten Beanspruchung B nach Methode 1.2 der 
RStO 01 [FGSV (2001a)]: 
 
B = N x DTA(SV) x qBm x f1 x f2 x f3 x fz x 365 
N = Anzahl der Jahre des zugrundegelegten 

Nutzungszeitraums 
DTV(SV) = Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke 

des Schwerverkehrs 
DTA(SV) = Durchschnittliche Anzahl der täglichen 

Achsübergänge des Schwerverkehrs 
Achszahlfaktor fA = 4,2 
Lastkollektivquotient qBm = 0,26 
Fahrstreifenfaktor f1  = 1,0 
Fahrstreifenbreitenfaktor f2 = 1,0 
Steigungsfaktor f3 = 1,0 
Mittlerer jährlicher Zuwachsfaktor des Schwerverkehrs fz = 1,458 
 
DTV(SV) = 1.332 Kfz/h x 10 h/d x 0,0721 = 960 Kfz/d 
 
DTA(SV)  =  DTV(SV) x fA (DTV für den Prognosehorizont 2015) 
DTA(SV)  = 960 Kfz/d x 4,2 Aü/Kfz = 4.032 Aü/d 
 
Der Nutzungszeitraum ab 2015 wird mit 25 Jahren angenommen. 
 
B = 25 x 4.032 x 0,26 x 1,0 x 1,0 x 1,0 x 1,458 x 365 = 13.947.111 
 
Es ergibt sich nach Tabelle 1 der RStO 01 die Bauklasse I. 
 
Die Mindestdicke des frostsicheren Oberbaus ergibt sich aus Kapitel 3.2 der 
RStO 01. 
 
Mindestdicke aus Frostempfindlichkeitsklasse F 2  55 cm 
Frosteinwirkungszone I  ± 0 cm 
Damm < 2 m  + 5 cm 
Wasserverhältnisse günstig  ± 0 cm 
Ausführung der Randbereiche wasserdurchlässig  ±   0 cm 
   60 cm 
Der Oberbau wurde nach Tafel 1 wie folgt festgelegt: 
 
Asphaltdeckschicht 4 cm 
Asphaltbinderschicht 8 cm 
Asphalttragschicht 18 cm 
Frostschutzschicht 35 cm 
 65 cm 
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9.4.5 Nachweis zur Berechnung des Oberbaus AS Zeppelinheim  
(Querschnitt III-III, Verteilerfahrbahn) 
 
Ermittlung der bemessungsrelevanten Beanspruchung B nach Methode 1.2 der 
RStO 01 [FGSV (2001a)]: 
 
B = N x DTA(SV) x qBm x f1 x f2 x f3 x fz x 365 
N = Anzahl der Jahre des zugrundegelegten 

Nutzungszeitraums 
DTV(SV) = Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke 

des Schwerverkehrs 
DTA(SV) = Durchschnittliche Anzahl der täglichen 

Achsübergänge des Schwerverkehrs 
Achszahlfaktor fA = 4,2 
Lastkollektivquotient qBm = 0,26 
Fahrstreifenfaktor f1  = 0,9 
Fahrstreifenbreitenfaktor f2 = 1,1 
Steigungsfaktor f3 = 1,0 
Mittlerer jährlicher Zuwachsfaktor des Schwerverkehrs fz = 1,458 
 
DTV(SV) = 420 Kfz/h x 10 h/d x 0,0595 = 250 Kfz/d 
 
DTA(SV)  = DTV(SV) x fA (DTV für den Prognosehorizont 2015) 
DTA(SV)  = 250 Kfz/d x 4,2 Aü/Kfz = 1.050 Aü/d 
 
Der Nutzungszeitraum ab 2015 wird mit 25 Jahren angenommen. 
 
B = 25 x 1.050 x 0,26 x 0,9 x 1,1 x 1,0 x 1,458 x 365 = 3.595.740 
 
Es ergibt sich nach Tabelle 1 der RStO 01 die Bauklasse II. 
 
Die Mindestdicke des frostsicheren Oberbaus ergibt sich aus Kapitel 3.2 der 
RStO 01. 
 
Mindestdicke aus Frostempfindlichkeitsklasse F 2  55 cm 
Frosteinwirkungszone I  ± 0 cm 
Damm < 2 m  + 5 cm 
Wasserverhältnisse günstig  ± 0 cm 
Ausführung der Randbereiche wasserdurchlässig  ±   0 cm 
   60 cm 
Der Oberbau wurde nach Tafel 1 wie folgt festgelegt: 
 
Asphaltdeckschicht 4 cm 
Asphaltbinderschicht 8 cm 
Asphalttragschicht 14 cm 
Frostschutzschicht 39 cm 
 65 cm 
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9.4.6 Nachweis zur Berechnung des Oberbaus AS Zeppelinheim  
(Querschnitt IV-IV, Verteilerfahrbahn in Rampe von CCS) 
 
Ermittlung der bemessungsrelevanten Beanspruchung B nach Methode 1.2 der 
RStO 01 [FGSV (2001a)]: 
 
B = N x DTA(SV) x qBm x f1 x f2 x f3 x fz x 365 
N = Anzahl der Jahre des zugrundegelegten 

Nutzungszeitraums 
DTV(SV) = Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke 

des Schwerverkehrs 
DTA(SV) = Durchschnittliche Anzahl der täglichen 

Achsübergänge des Schwerverkehrs 
Achszahlfaktor fA = 4,2 
Lastkollektivquotient qBm = 0,26 
Fahrstreifenfaktor f1  = 0,9 
Fahrstreifenbreitenfaktor f2 = 1,0 
Steigungsfaktor f3 = 1,0 
Mittlerer jährlicher Zuwachsfaktor des Schwerverkehrs fz = 1,458 
 
DTV(SV) = 1.516 Kfz/h x 10 h/d x 0,0745 = 1.130 Kfz/d 
 
DTA(SV)  = DTV(SV) x fA (DTV für den Prognosehorizont 2015) 
DTA(SV)  = 1.130 Kfz/d x 4,2 Aü/Kfz = 4.746 Aü/d 
 
Der Nutzungszeitraum ab 2015 wird mit 25 Jahren angenommen. 
 
B = 25 x 4.746 x 0,26 x 0,9 x 1,0 x 1,0 x 1,458 x 365 = 14.775.221 
 
Es ergibt sich nach Tabelle 1 der RStO 01 die Bauklasse I. 
 
Die Mindestdicke des frostsicheren Oberbaus ergibt sich aus Kapitel 3.2 der 
RStO 01. 
 
Mindestdicke aus Frostempfindlichkeitsklasse F 2  55 cm 
Frosteinwirkungszone I  ± 0 cm 
Damm < 2 m  + 5 cm 
Wasserverhältnisse günstig  ± 0 cm 
Ausführung der Randbereiche wasserdurchlässig  ±   0 cm 
   60 cm 
Der Oberbau wurde nach Tafel 1 wie folgt festgelegt: 
 
Asphaltdeckschicht 4 cm 
Asphaltbinderschicht 8 cm 
Asphalttragschicht 18 cm 
Frostschutzschicht 35 cm 
 65 cm 
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9.4.7 Nachweis zur Berechnung des Oberbaus AK Frankfurt  
(Querschnitt I-I, Verflechtungsfahrbahn parallel der BAB 3) 
 
Ermittlung der bemessungsrelevanten Beanspruchung B nach Methode 1.2 der 
RStO 01 [FGSV (2001a)]: 
 
B = N x DTA(SV) x qBm x f1 x f2 x f3 x fz x 365 
N = Anzahl der Jahre des zugrundegelegten 

Nutzungszeitraums 
DTV(SV) = Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke 

des Schwerverkehrs 
DTA(SV) = Durchschnittliche Anzahl der täglichen 

Achsübergänge des Schwerverkehrs 
Achszahlfaktor fA = 4,2 
Lastkollektivquotient qBm = 0,26 
Fahrstreifenfaktor f1  = 0,8 
Fahrstreifenbreitenfaktor f2 = 1,1 
Steigungsfaktor f3 = 1,0 
Mittlerer jährlicher Zuwachsfaktor des Schwerverkehrs fz = 1,458 
 
DTV(SV) = 2.754 Kfz/h x 10 h/d x 0,1460 = 4.021 Kfz/d 
 
DTA(SV)  =  DTV(SV) x fA (DTV für den Prognosehorizont 2015) 
DTA(SV)  = 4.021 Kfz/d x 4,2 Aü/Kfz = 16.888 Aü/d 
 
Der Nutzungszeitraum ab 2015 wird mit 25 Jahren angenommen. 
 
B = 25 x 16.888 x 0,26 x 0,8 x 1,1 x 1,0 x 1,458 x 365 = 51.407.281 
 
Es ergibt sich nach Tabelle 1 der RStO 01 die Bauklasse SV. 
 
Die Mindestdicke des frostsicheren Oberbaus ergibt sich aus Kapitel 3.2 der 
RStO 01. 
 
Mindestdicke aus Frostempfindlichkeitsklasse F 2  55 cm 
Frosteinwirkungszone I  ± 0 cm 
Damm < 2 m  + 5 cm 
Wasserverhältnisse günstig  ± 0 cm 
Ausführung der Randbereiche wasserdurchlässig  ±   0 cm 
   60 cm 
Der Oberbau wurde nach Tafel 1 wie folgt festgelegt: 
 
Asphaltdeckschicht 4 cm 
Asphaltbinderschicht 8 cm 
Asphalttragschicht 22 cm 
Frostschutzschicht 31 cm 
 65 cm 
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9.4.8 Nachweis zur Berechnung des Oberbaus AK Frankfurt  
(Querschnitt II-II, Verbindungsrampe von BAB 3 nach BAB 5) 
 
Ermittlung der bemessungsrelevanten Beanspruchung B nach Methode 1.2 der 
RStO 01 [FGSV (2001a)]: 
 
B = N x DTA(SV) x qBm x f1 x f2 x f3 x fz x 365 
N = Anzahl der Jahre des zugrundegelegten 

Nutzungszeitraums 
DTV(SV) = Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke 

des Schwerverkehrs 
DTA(SV) = Durchschnittliche Anzahl der täglichen 

Achsübergänge des Schwerverkehrs 
Achszahlfaktor fA = 4,2 
Lastkollektivquotient qBm = 0,26 
Fahrstreifenfaktor f1  = 0,9 
Fahrstreifenbreitenfaktor f2 = 1,0 
Steigungsfaktor f3 = 1,05 
Mittlerer jährlicher Zuwachsfaktor des Schwerverkehrs fz = 1,458 
 
DTV(SV) = 1.431 Kfz/h x 10 h/d x 0,0860 = 1.231 Kfz/d 
 
DTA(SV)  = DTV(SV) x fA (DTV für den Prognosehorizont 2015) 
DTA(SV)  = 1.231 Kfz/d x 4,2 Aü/Kfz = 5.170 Aü/d 
 
Der Nutzungszeitraum ab 2015 wird mit 25 Jahren angenommen. 
 
B = 25 x 5.170 x 0,26 x 0,9 x 1,0 x 1,05 x 1,458 x 365 = 16.899.976 
 
Es ergibt sich nach Tabelle 1 der RStO 01 die Bauklasse I. 
 
Die Mindestdicke des frostsicheren Oberbaus ergibt sich aus Kapitel 3.2 der 
RStO 01. 
 
Mindestdicke aus Frostempfindlichkeitsklasse F 2  55 cm 
Frosteinwirkungszone I  ± 0 cm 
Damm < 2 m  + 5 cm 
Wasserverhältnisse günstig  ± 0 cm 
Ausführung der Randbereiche wasserdurchlässig  ±   0 cm 
   60 cm 
Der Oberbau wurde nach Tafel 1 wie folgt festgelegt: 
 
Asphaltdeckschicht 4 cm 
Asphaltbinderschicht 8 cm 
Asphalttragschicht 18 cm 
Frostschutzschicht 35 cm 
 65 cm 
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9.4.9 Nachweis zur Berechnung des Oberbaus AK Frankfurt  
(Querschnitt III-III, Verbreiterung der BAB 5 Richtung Süden) 
 
Ermittlung der bemessungsrelevanten Beanspruchung B nach Methode 1.2 der 
RStO 01 [FGSV (2001a)]: 
 
B = N x DTA(SV) x qBm x f1 x f2 x f3 x fz x 365 
N = Anzahl der Jahre des zugrundegelegten 

Nutzungszeitraums 
DTV(SV) = Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke 

des Schwerverkehrs 
DTA(SV) = Durchschnittliche Anzahl der täglichen 

Achsübergänge des Schwerverkehrs 
Achszahlfaktor fA = 4,2 
Lastkollektivquotient qBm = 0,26 
Fahrstreifenfaktor f1  = 0,9 
Fahrstreifenbreitenfaktor f2 = 1,0 
Steigungsfaktor f3 = 1,0 
Mittlerer jährlicher Zuwachsfaktor des Schwerverkehrs fz = 1,458 
 
DTV(SV) = 2.184 Kfz/h x 10 h/d x 0,0563 = 1.230 Kfz/d 
 
DTA(SV)  = DTV(SV) x fA (DTV für den Prognosehorizont 2015) 
DTA(SV)  = 1.230 Kfz/d x 4,2 Aü/Kfz = 5.166 Aü/d 
 
Der Nutzungszeitraum ab 2015 wird mit 25 Jahren angenommen. 
 
B = 25 x 5.166 x 0,26 x 0,9 x 1,0 x 1,0 x 1,458 x 365 = 16.082.763 
 
Es ergibt sich nach Tabelle 1 der RStO 01 die Bauklasse I. 
 
Die Mindestdicke des frostsicheren Oberbaus ergibt sich aus Kapitel 3.2 der 
RStO 01. 
 
Mindestdicke aus Frostempfindlichkeitsklasse F 2  55 cm 
Frosteinwirkungszone I  ± 0 cm 
Damm < 2 m  + 5 cm 
Wasserverhältnisse günstig  ± 0 cm 
Ausführung der Randbereiche wasserdurchlässig  ±   0 cm 
   60 cm 
Der Oberbau wurde nach Tafel 1 wie folgt festgelegt: 
 
Asphaltdeckschicht 4 cm 
Asphaltbinderschicht 8 cm 
Asphalttragschicht 18 cm 
Frostschutzschicht 35 cm 
 65 cm 
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9.4.10 Leistungsfähigkeitsabschätzungen nach HBS 
 

9.4.10.1 Verflechtungsstrecke Typ VR 1 an einstreifiger Verteilerfahrbahn östlich der 
BAB 5 zwischen AS Zeppelinheim und südlich davon liegender neuer BAB-
Brücke 
 

qE

qV

von Tor 32

von BAB 5 (Süd)

BAB 5

nach Zeppelinhein

zum Terminal 3

qM

 
qM = qV + qE 
qM, zul = 2.300 Pkw-E/h 
 
mit: qM = Maßgebende Verflechtungsverkehrsstärke an einer 

Verteilerfahrbahn (Bemessungsverkehrsstärke)  
 

 qV = Verkehrsstärke des Fahrzeugsstroms auf der 
Verteilerfahrbahn in Höhe der vorderen Inselspitze  
 

 qE = Verkehrsstärke des einfahrenden Fahrzeugstroms  
 
qV, 7 – 8 Uhr = 35 Pkw-E/h 
qE, 7 – 8 Uhr = 410 Pkw-E/h 
qM, 7 – 8 Uhr = 445 Pkw-E/h 
 
Auslastung = 19 % 
 
Gemäß Tabelle 4-3 des HBS wird mit einer Verflechtungsverkehrsstärke von 445 
Pkw-E/h die Qualitätsstufe des Verkehrsablaufs (QSV) der Stufe A erreicht. 
 
qV, 16 – 17 Uhr = 79 Pkw-E/h 
qE, 16 – 17 Uhr = 278 Pkw-E/h 
qM, 16 – 17 Uhr = 357 Pkw-E/h 
 
Auslastung = 15% 
 
Gemäß Tabelle 4-3 des HBS wird mit einer Verflechtungsverkehrsstärke von 357 
Pkw-E/h die Qualitätsstufe des Verkehrsablaufs (QSV) der Stufe A erreicht. 
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9.4.10.2 Verflechtungsstrecke Typ VR 1 an einstreifiger Verteilerfahrbahn östlich der 
BAB 5 unterhalb der vorhandenen BAB-Brücke 
 

qE qA

qHuqV

Parallelfahrbahn von BAB 5 (Süd)

vom Terminal 3
zum Terminal 3

zur BAB 5 (Nord)

qM

 
qM = qV + qE 
qM, zul = 2.300 Pkw-E/h 
 
mit: qM = Maßgebende Verflechtungsverkehrsstärke an einer 

Verteilerfahrbahn (Bemessungsverkehrsstärke)  
 

 qV = Verkehrsstärke des Fahrzeugsstroms auf der 
Verteilerfahrbahn in Höhe der vorderen Inselspitze  
 

 qE = Verkehrsstärke des einfahrenden Fahrzeugstroms  
 
qV, 7 – 8 Uhr = 258 Pkw-E/h 
qE, 7 – 8 Uhr = 987 Pkw-E/h 
qM, 7 – 8 Uhr = 1.245 Pkw-E/h 
 
Auslastung = 54% 
 
Gemäß Tabelle 4-3 des HBS wird mit einer Verflechtungsverkehrsstärke von 1.245 
Pkw-E/h die Qualitätsstufe des Verkehrsablaufs (QSV) der Stufe C erreicht. 
 
qV, 16 – 17 Uhr = 153 Pkw-E/h 
qE, 16 – 17 Uhr = 873 Pkw-E/h 
qM, 16 – 17 Uhr = 1026 Pkw-E/h 
 
Auslastung = 45% 
 
Gemäß Tabelle 4-3 des HBS wird mit einer Verflechtungsverkehrsstärke von 1.026 
Pkw-E/h die Qualitätsstufe des Verkehrsablaufs (QSV) der Stufe B erreicht. 
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9.4.10.3 Verflechtungsstrecke Typ VR 1 an einstreifiger Verteilerfahrbahn auf der 
vorhandenen BAB-Brücke 
 

qE qA

qHuqV

von BAB 5 (Nord)
zur BAB 5 (Nord)

vom Terminal 3 L 3262

qM

 
qM = qV + qE 
qM, zul = 2.300 Pkw-E/h 
 
mit: qM = Maßgebende Verflechtungsverkehrsstärke an einer 

Verteilerfahrbahn (Bemessungsverkehrsstärke)  
 

 qV = Verkehrsstärke des Fahrzeugsstroms auf der 
Verteilerfahrbahn in Höhe der vorderen Inselspitze  
 

 qE = Verkehrsstärke des einfahrenden Fahrzeugstroms  
 
qV, 7 – 8 Uhr = 1.062 Pkw-E/h 
qE, 7 – 8 Uhr = 567 Pkw-E/h 
qM, 7 – 8 Uhr = 1.629 Pkw-E/h 
 
Auslastung = 71% 
 
Gemäß Tabelle 4-3 des HBS wird mit einer Verflechtungsverkehrsstärke von 1.629 
Pkw-E/h die Qualitätsstufe des Verkehrsablaufs (QSV) der Stufe C erreicht. 
 
qV, 16 – 17 Uhr = 990 Pkw-E/h 
qE, 16 – 17 Uhr = 825 Pkw-E/h 
qM, 16 – 17 Uhr = 1815 Pkw-E/h 
 
Auslastung = 79% 
 
Gemäß Tabelle 4-3 des HBS wird mit einer Verflechtungsverkehrsstärke von 1.815 
Pkw-E/h die Qualitätsstufe des Verkehrsablaufs (QSV) der Stufe D erreicht. 
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9.4.10.4 Neue Einfahrt der AS Zeppelinheim auf die BAB 5 (Nord) 
 

qE

qHuqH

von Tor 32

BAB 5 (Süd)

zur BAB 5 (Nord)

qH1

qH2

qH3

qH4

 
 
 
mit: qH = Verkehrsstärke des Fahrzeugstroms der 

durchgehenden Hauptfahrbahn oberhalb der Einfahrt 
 qE = Verkehrsstärke des einfahrenden Fahrzeugstroms  
 
qH, 7 – 8 Uhr = 7.080 Pkw-E/h 
qE, 7 – 8 Uhr = 279 Pkw-E/h 
 
Gemäß HBS 2001, Bild 4-9, übertragen auf eine Einfahrt Typ E1 an vierstreifiger 
Richtungsfahrbahn, wird die Qualitätsstufe des Verkehrsablaufs (QSV) der Stufe D 
erreicht. 
 
qH, 16 – 17 Uhr = 4371 Pkw-E/h 
qE, 16 – 17 Uhr = 1.032 Pkw-E/h 
 
Gemäß HBS 2001, Bild 4-9, übertragen auf eine Einfahrt Typ E1 an vierstreifiger 
Richtungsfahrbahn, wird die Qualitätsstufe des Verkehrsablaufs (QSV) der Stufe C 
erreicht. 
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9.4.10.5 Verflechtungsstrecke an einstreifiger Verteilerfahrbahn zwischen 
Parallelfahrbahn BAB 3 zur BAB 5 (Nord) und Tangentialrampe BAB 3 zur 
BAB 5 (Süd) 
 
 

 
 
qM = qV + qE1 
qM, zul = 2.300 Pkw-E/h 
 
mit: qM = Maßgebende Verflechtungsverkehrsstärke an einer 

Verteilerfahrbahn (Bemessungsverkehrsstärke)  
 

 qV = Verkehrsstärke des Fahrzeugsstroms auf der 
Verteilerfahrbahn in Höhe der vorderen Inselspitze  
 

 qE1 = Verkehrsstärke des einfahrenden Fahrzeugstroms auf 
dem linken, zu verflechtenden Fahrstreifen 
 

 qE2 = Verkehrsstärke des einfahrenden Fahrzeugstroms auf 
dem rechten Fahrstreifen 

 
qV, 6 – 7 Uhr = 1.659 Pkw-E/h 
qE1, 6 – 7 Uhr = 123 Pkw-E/h 
qE2, 6 – 7 Uhr = 381 Pkw-E/h 
qM, 6 – 7 Uhr = 1.782 Pkw-E/h 
qA1, 6 – 7 Uhr = 816 Pkw-E/h 
qA2, 6 – 7 Uhr = 381 Pkw-E/h 
 
Es wird angenommen, dass der Fahrzeugstrom vom Hugo-Eckener-Ring zur BAB 5 
(Süd) vollzählig den zusätzlich zur Verfügung gestellten rechten Fahrstreifen nutzt, 
so dass qE2 = qA2 angenommen wird. 
 
Auslastung = 77 % 
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Gemäß Tabelle 4-3 des HBS wird mit einem Auslastungsgrad von a = 77% und 
einer Verflechtungsverkehrsstärke von 1.782 Pkw-E/h die Qualitätsstufe des 
Verkehrsablaufs (QSV) der Stufe D erreicht. 
 
qV, 16 – 17 Uhr = 1.029 Pkw-E/h 
qE1, 16 – 17 Uhr = 108 Pkw-E/h 
qE2, 16 – 17 Uhr = 357 Pkw-E/h 
qM, 16 – 17 Uhr = 1.137 Pkw-E/h 
qA1, 16 – 17 Uhr = 816 Pkw-E/h 
qA2, 16 – 17 Uhr = 636 Pkw-E/h 
 
Es wird angenommen, dass der Fahrzeugstrom vom Hugo-Eckener-Ring zur BAB 5 
(Süd) vollzählig den zusätzlich zur Verfügung gestellten rechten Fahrstreifen nutzt, 
so dass qE2 = qA2 angenommen wird. 
 
Auslastung = 49% 
 
Gemäß Tabelle 4-3 des HBS wird mit einem Auslastungsgrad von a = 49% und 
einer Verflechtungsverkehrsstärke von 1.137 Pkw-E/h die Qualitätsstufe des 
Verkehrsablaufs (QSV) der Stufe B erreicht. 
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9.4.10.6 Einfahrt und Verflechtung an einstreifiger Verteilerfahrbahn und Verflechtung 
und Ausfahrt an mehrstreifiger Hauptfahrbahn zwischen AK Frankfurt und AS 
Zeppelinheim 
 
 

 
 
Es wird unterstellt, 
 

- dass der Fahrzeugstrom der BAB 3 / Hugo-Eckener-Ring zum Flughafen 
Südbereich den äußerst rechten Fahrstreifen nutzt. 

- der Einfahrttyp als zwei direkt hintereinander liegende Einzeleinfahrten 
aufgefasst wird. 

 
a) Einfahrt und Verflechtung an einstreifiger Verteilerfahrbahn 
 
qM1 = qV1 + qE1 
qM1, zul = 2.300 Pkw-E/h 
 
mit: qM1 = Maßgebende Verflechtungsverkehrsstärke an einer 

Verteilerfahrbahn (Bemessungsverkehrsstärke)  
 

 qV1 = Verkehrsstärke des Fahrzeugsstroms auf der 
Verteilerfahrbahn in Höhe der vorderen Inselspitze  
 

 qVU = Verkehrsstärke des Fahrzeugsstroms auf der 
Verteilerfahrbahn unterhalb der Verflechtungsstrecke, 
in diesem Fall gilt: qVU = qE2.1 

 qE1.1 = Verkehrsstärke des einfahrenden Fahrzeugstroms auf 
dem linken, zu verflechtenden Fahrstreifen 
 

 qE1.2 = Verkehrsstärke des einfahrenden Fahrzeugstroms auf 
dem rechten Fahrstreifen 

 
qV1, 7 – 8 Uhr = 952 Pkw-E/h 
qE1.1, 7 – 8 Uhr = 1.059 Pkw-E/h 
qE1.2, 7 – 8 Uhr = 500 Pkw-E/h 
qM1, 7 – 8 Uhr = 2.011 Pkw-E/h 
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Auslastung = 87 % 
 
Gemäß Tabelle 4-3 des HBS wird mit einem Auslastungsgrad von a = 87% und 
einer Verflechtungsverkehrsstärke von 2.011 Pkw-E/h die Qualitätsstufe des 
Verkehrsablaufs (QSV) der Stufe D erreicht. 
 
qV1, 16 – 17 Uhr = 121 Pkw-E/h 
qE1.1, 16 – 17 Uhr = 802 Pkw-E/h 
qE1.2, 16 – 17 Uhr = 500 Pkw-E/h 
qM1, 16 – 17 Uhr = 923 Pkw-E/h 
 
Auslastung = 40% 
 
Gemäß Tabelle 4-3 des HBS wird mit einem Auslastungsgrad von a = 40% und 
einer Verflechtungsverkehrsstärke von 923 Pkw-E/h die Qualitätsstufe des 
Verkehrsablaufs (QSV) der Stufe B erreicht. 
 
b) Einfahrt und Verflechtung an dreistreifiger Richtungsfahrbahn bzw. Ausfahrt 
 
Das HBS weist für dieses komplexe Verkehrssystem keine Verflechtungs- und 
Ausfahrttypen auf. Da die Verflechtungsstrecke größer als 1.000 m ist, wurde der 
Nachweis der Leistungsfähigkeit durch mikroskopische Simulationen des 
Verkehrsgutachters geführt [vgl. ZIV (2004a)]. Der Nachweis ausreichender 
Leistungsfähigkeit der einzelnen Teilquerschnitte wird für den Einfahr- und 
Ausfahrbereich geführt. 
 
 
Querschnitt qH in der morgendlichen Spitzenstunde 7.00 – 8.00 Uhr 
 
∑ qH2.1 + qH2.2 + qH2.3  = 4.407 Kfz/h < 4.950 Kfz/h 
 
Gemäß Tabelle 3-7 des HBS wird die Qualitätsstufe des Verkehrsablaufs (QSV) 
der Stufe D erreicht. 
 
Querschnitt qH in der nachmittäglichen Spitzenstunde 16.00 –17.00 Uhr  
 
∑ qH2.1 + qH2.2 + qH2.3  =  5.755 Kfz/h > 5.500 Kfz/h 
 
Gemäß Tabelle 3-7 des HBS wird die Qualitätsstufe des Verkehrsablaufs (QSV) 
der Stufe F erreicht. 
 
Querschnitt qHU in der morgendlichen Spitzenstunde 7.00 – 8.00 Uhr 
 
qHU  = 4.098 Kfz/h < 4.125 Kfz/h 
 
Gemäß Tabelle 3-7 des HBS wird die Qualitätsstufe des Verkehrsablaufs (QSV) 
der Stufe C erreicht. 
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Querschnitt qHU in der nachmittäglichen Spitzenstunde 16.00 –17.00 Uhr  
 
qHU  = 5.199 Kfz/h < 5.200 Kfz/h 
 
Gemäß Tabelle 3-7 des HBS wird die Qualitätsstufe des Verkehrsablaufs (QSV) 
der Stufe E erreicht. 
 
Querschnitt qE2 in der morgendlichen Spitzenstunde 7.00 – 8.00 Uhr 
 
∑ qE2.1 + qE2.2 + qE2.3  = 2.301 Kfz/h < 3.025 Kfz/h 
 
Gemäß Tabelle 3-7 des HBS wird die Qualitätsstufe des Verkehrsablaufs (QSV) 
der Stufe B erreicht. 
 
Querschnitt qE2 in der nachmittäglichen Spitzenstunde 16.00 –17.00 Uhr 
 
∑  qE2.1 + qE2.2 + qE2.3 = 1.526 Kfz/h < 1.650 Kfz/h 
 
Gemäß Tabelle 3-7 des HBS wird die Qualitätsstufe des Verkehrsablaufs (QSV) 
der Stufe A erreicht. 
 
Querschnitt qA1 in der morgendlichen Spitzenstunde 7.00 – 8.00 Uhr 
 
∑ qA1.1 + qA1.2 + qA1.3  = 2.655 Kfz/h < 3.025 Kfz/h 
 
Gemäß Tabelle 3-7 des HBS wird die Qualitätsstufe des Verkehrsablaufs (QSV) 
der Stufe B erreicht. 
 
Querschnitt qA1 in der nachmittäglichen Spitzenstunde 16.00 –17.00 Uhr 
 
∑ qA1.1 + qA1.2 + qA1.3 = 2.040 Kfz/h < 3.025 Kfz/h 
 
Gemäß Tabelle 3-7 des HBS wird die Qualitätsstufe des Verkehrsablaufs (QSV) 
der Stufe B erreicht. 
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ARGE Verkehr 
Lahmeyer International – Kocks Consult – Spiekermann 
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9.4.11 Bemessung von Versickerungsanlagen 
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ARGE Verkehr 
Lahmeyer International – Kocks Consult – Spiekermann 
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Band B B2 Erläuterungsbericht Verkehrsanlagen 
Ersteller ARGE Verkehr (Lahmeyer International–Kocks Consult–Spiekermann) 
Stand 23.08.2004 

 

ARGE Verkehr 
Lahmeyer International – Kocks Consult – Spiekermann 
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ARGE Verkehr 
Lahmeyer International – Kocks Consult – Spiekermann 
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Band B B2 Erläuterungsbericht Verkehrsanlagen 
Ersteller ARGE Verkehr (Lahmeyer International–Kocks Consult–Spiekermann) 
Stand 23.08.2004 

 

ARGE Verkehr 
Lahmeyer International – Kocks Consult – Spiekermann 
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ARGE Verkehr 
Lahmeyer International – Kocks Consult – Spiekermann 
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Band B B2 Erläuterungsbericht Verkehrsanlagen 
Ersteller ARGE Verkehr (Lahmeyer International–Kocks Consult–Spiekermann) 
Stand 23.08.2004 

 

ARGE Verkehr 
Lahmeyer International – Kocks Consult – Spiekermann 
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ARGE Verkehr 
Lahmeyer International – Kocks Consult – Spiekermann 

 



Ausbau Flughafen Frankfurt Main 
Unterlagen zum Planfeststellungsverfahren 
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Ersteller ARGE Verkehr (Lahmeyer International–Kocks Consult–Spiekermann) 
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ARGE Verkehr 
Lahmeyer International – Kocks Consult – Spiekermann 
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ARGE Verkehr 
Lahmeyer International – Kocks Consult – Spiekermann 
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Band B B2 Erläuterungsbericht Verkehrsanlagen 
Ersteller ARGE Verkehr (Lahmeyer International–Kocks Consult–Spiekermann) 
Stand 23.08.2004 

 

ARGE Verkehr 
Lahmeyer International – Kocks Consult – Spiekermann 
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ARGE Verkehr 
Lahmeyer International – Kocks Consult – Spiekermann 
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Ersteller ARGE Verkehr (Lahmeyer International–Kocks Consult–Spiekermann) 
Stand 23.08.2004 

 

ARGE Verkehr 
Lahmeyer International – Kocks Consult – Spiekermann 
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ARGE Verkehr 
Lahmeyer International – Kocks Consult – Spiekermann 
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Ersteller ARGE Verkehr (Lahmeyer International–Kocks Consult–Spiekermann) 
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ARGE Verkehr 
Lahmeyer International – Kocks Consult – Spiekermann 

155

9.4.12 Nachweis der Rohrleitungen 
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ARGE Verkehr 
Lahmeyer International – Kocks Consult – Spiekermann 
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Ersteller ARGE Verkehr (Lahmeyer International–Kocks Consult–Spiekermann) 
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ARGE Verkehr 
Lahmeyer International – Kocks Consult – Spiekermann 
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